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I. Gesetze und Verordnungen 
1. Gesetz zur Anderung der Kirchensteiuerordnung 
der Evangelisch-lutherischen Kirche im Hamburgischen 

Staate vom 18. März 1947. 
(Beschluß der Landessynode vom 12. Dezember 1957) 

Artikel 1 
Die Kirchensteuerordnung der Evangelisch-luthe

rischen Kirche im Hamburgischen Staate vom 18. März 
1947 wfod wie fo~gt geändert; 

1. § 1 kbsatz 1 erhält foJgende Fassung: 
(1) Die Kirchensteuer wird a[s Zuschlag in 

Form eines Hundertsatzes zur Einkom
mensteuer (Lohnsteuer) oder n.ach Maß
gabe des Einkommens erhoben. 

2. § 1 Absatz 2 erhält folgende Fassung;· 
(2) Die Kirchenste~er wird als Zuschlag in 

Form eines Hiundertsiatzes zur Vermögen
steuer erhoiben, wenn dieser .-e:inen höhe
ren ·:als nach A·bsatz 1 zu erhebenden Kir
chensteue11betnag ergibt. 

3. § 1 A1bsatz 3 wird gestrichen. · 

4. § 2 Absatz 1 wfod gestrichen. 

5. § 2 Absatz 2 wird A!bsatz 1 und' erhält fol1gen.de 
Fassung; 

· (1) Der Hundertsatz der Kirchensteuer wird 
jeweils für ein Kalenderj•ahr von der Lan
.dessynode hz.w. vom Vorstand der Rö
misch-katholischen. Gemeinde in Ham
burg festgesetzt. 

6. § 2 Absatz· 3 wiro Absatz 2. 
7. Im § 3 A!bsatz 1 wird ·die Klammer 

,(gla.ubensverschiedene Ehen)' in Satz 1 .gestr.ichen. 
8. § 3 Albsatz 2 erhält folgende Fassung; 

(2) Diie Bestimmung des Absatzes 1 findet 
a!Uch Anwenrlung, wenn Einkünfte ge-

mäß § 26 a -des Einkommensteuergesetzes 
.in der Bassunig des Gesetz·es z.ur Ände
r.ung ·steuerrechtibicher V orschrHten vom 
26. Jul·i 1957 getrennt bzw. gemäß § 26 c 
und § 26 ·d .a:ls ausscheidende Einkünfte 
vel'lanfagt werden. Nur wenn die Ehe
gatten ·dauernd ·getrennt 1eben und des
wegen getrennt zur Einkommensteuer 
vera.n:lagt werden, wird von j:edem kd.r
chensteuerpflichtigen Ethegiatten _ unter 
Zugrunididegung seiner fünkommen
steuer (Lohnsteuer) ·die vo~le Kirchen
steuer erho.hen. Wird •die Kirchensteuer 
nach der Vevmögensteuer bemessen und 
werden 1die Ehegatten nii.cht zusammen 
·zur Verimögensteuer vevan1agt, so wird 
von jedem kirchenste.uerpEllchti.igen Ehe
g.atten !Un.ter Zugrundelegiung seiner fest
gesetzten V er.mögensteiuer die voille Kir
chen.ste.uer er hoben. 

9. § 3 Atbsatz 3 .erhalt foLgendie Eassiung: 

(3) Bei Ehen unter Angehörigen der Evan
gelis·ch~luthenischen Kfrche im H.ambur
g1schen Staate und der Römisch-k1atho-
1Hschen Gemeinde in Hamburg· wird die 
Kirchensteuer, wenn -die Ehe·gatten zu
sammen · veranfagt werden, in voller 
Höhe vom Ehemann durch ·diie Religions
gemeinschaft erhoben, zu der der Ehe
mann ··gehört. Das gleiche gilt, wenn .aus
scheidende Einkünfte vor.Hegen. Werden 
Ehe;gatten getrennt veranlagt, wird von 
jedem Ehegatten. unter Ziugl.'lunidelegung 
seiner Einkoniensteuer die voile Kirchen
steuer ·durch die Reliigfonsgemeinschaft 
er.höhen, .der er angehört. 
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10. § 4 erhält folgende Überschrift: · 
Maßgelbender Einkommenisteuerabschni tt der 
veranlagten Steueripflichtigen 

11. § 4 .Ab~atz 3, wird gestrichen. 

12. § 6 erhä:Jt folgende Oberschrift: 
'KiTchensteueribescheiide 1der veranlagten Steuer- · 
pflichtigen. 

13. § 6 Albs:atz 4 wfr.d gestrichen. 

14. In § 9 A!bsatz 1 wird das Wort „ vereinbart" ge
strichen und ersetzt durch: 
„an der Betriehstätte durchgeführt". 

15. § 11 wird gestrichen. 

16. § 12 wird § 11 und erhällt folgernde F.ass:ung: 
(1) Wird die Ziugehödgkeit zur Evange

lisch-Lutherischen Kirche im Hambur
gischen Staate oder der Römisch-katho
Hschen Gemeinde in Hamburg im Laufe 
des Kfrchensteuerj:a:hres begründet (z. B. 
durch Eintritt oder Zuzug), si0 beginnt 
di1e Kirchensteuerpfiliicht niach Aibrauf 
des Kalendermonats, in dem die Zu
gehörigkeit ·begründet worden ist. Hört 
die Zugehörigkeit auf (durch Tod oder 
Wegzug), so endet die Kfrchensteuer
pflicht mit •dem A1hl:auf des Kalender
monats, in dem die Zugehörigkeit weg
gefaHen ist. 

(2) Im Falle des Austritts aus der Kirche 
endet ·die Kirchensteuerpfiliicht nach den 
j'eweitls .geltenden :staatlichen Bestim
. mungen. 

J 7. § 13 wird § 12 und erhält folgende Fassung: 
(1) Gegen die Heranziehung zur Kirchen

steuer steht den veranfagten Eiinkom
mensteuerpflichtigen und den Lohn
steuerpflichtiigen der Einspruch zu. Die
ser ist an das zuständige Finanzamt zu 
richten. Die Rechtsmfüe~frist beträgt 
einen Monat. Die Frist beginnt hei ver
. aniliaigten Kirchensteiuerpiflichtigen mit 
1de.m Tage, 1an ·9em der Kirchensteuer
hescheid z;ugeste11t wird, bei Lohn
steuerpfüchtigen mit dem letzten Tag 
des K·a~endermonats, f.ür ·den die Kir
chensteuer einbehalten worden ist. 

(2) Der Einspruch kann nrcht darauf .ge
s.tützt werden, .daß Einwendungen gegen 
die .der Kirchensteuer zu Grunde lie
gende Bemes:s1ungsgrundfag1e ·erhoben 
werden. Wird der für die Kirchensteuer 
maßgebende Einkommensteuer- bzw. 
Vermöigensteu:er:betria:g nachträg!liich (z.B. 
im Rechtsmittelverfohren oder infolge 
Nach- oder Neuveranlagung) geändert, 
so ändert sich ohne weiteres die nach 
·dem abgeänderten Steuerbetrag auf
gegebene Kirchensteuierschuld entspre
chend. Einer besonderen Anfechtung 
der Kirchensteuer bedarf es in diesem 
Falle nicht. 

(3) Gegen ·den Einspmchsbescheid ist die 
.Kilage vor dem Landesverwaltun.gs
gericht Hamburg gegeben. Die KLage 
muß .innerhalb eines Monats nach Zu-

steiilung des Einspruchsibeschekl erho
ben weriden. 

18. § 14 wird § 13. 

Artikel 2 
Das Gese.tiz .findet erstmaHg Aruwendung auf die 

Veranl!agung ·zur Kirchensteuer für das Jahr 1955, so:
weit .eine rechtskräftige Veranlagung für das Jahr 
1955 noch nicht vorliegt. 

Artikel 3 
Der Larndeskirchenrat wird ermächtigt, den Wort

l.a!Ut der Kirchensteuerordn1Ung in der gehenden Fas
sung mit neuerem Datum unter idier Überschrift 
„ Kiirchenste.uerordn ung der Ev.angelisch-lu therischen 
Kirche .im· Hamburgischen Staate vom 18. März 1947 
in ·der F1assung vom 12. Dezember 1957" bekannt
zumachen. 

Hamburg, den 19. De.zem1ber 1957 

Der Landeskirchenr.at 

(450) 
H a g e m e i s t ·e r , Viz·e.präsident 

2. Kirchensteuerordnung der Evangelisch-luthe
rischen Kirche im Hamburgischen Staate 

vom 1K März 1947 · 
in der Fassung vom 12. De,zember 1957. 

§ 1 
Bemessungsgrundlage 

(1) Die Kü~chensteuer wird a1ls Zuschl1a1g in Form 
eines Hundertsatzes zur Einkommensteuer (Lohn
steuer) oder nach Maßgabe des fünkommens erhoben . 

(2) Die Kirchensteuer wird als Zmchlag in Form 
ein·es Hundertsatz.es zur Vermögensteuer erhoben, 
wenn dieser einen höheren als nach Absatz 1 zu er
hebenden Kirchensteue-rbetrag ergi1bt. . 

§ 2 
Hundertsatz 

(1) Der Hunderts.atz der Kirchensteuer wird jeweils 
für ein Kialienderjahr von der Landessynode bzw . 
vom Vorsita.nd der Römisch-katholischen Gemeinde 
in Hamburg festgesetzt. ,. . . .... 

(2) Für die Kirchensteuer kann von der Landes
synüde hzw. vom Vorstand de.r Römisch-katholischen 
Gemeinde in Hamburg ein Mdndesübetrag und eine 
Höchstgrenze .f.estgesetzt wenden. 

§ 3 
Glaubensverschiedene Ehen 

(1) Bei Ehen unter Angehörigen verschiedener 
Konfession heträgt die Kirchensteuer des evange'lisch
Lut'herischen oder römisch-kiathoHschen· Ehegatten die 
Hä:lifte des Kirchensteuerbetrages, der zu z.aMen wäre, 
wenn beide Ehegatten der Evangelisch-lutherischen 
Kirche im Hamiburgischen Staate oder der Römisch
karhohschen Gemeinde in Hamburg 1ange·hörten. Das 
g~eiche 1giilt auch, wenn einer der Ehegatten keiner 
Konfession .angehört. 

(2) Die Bestimmung des Absatzes 1 findet auch 
Anwendung, wenn Einkünfte· .gemäß § 26 a des Ein
kommensteuergesetzes in der Fassung :des Gesetzes 

·zur .Änderung steuerrechtliiCher Vorschr.Hten vom 26. 
Juli 1957 getrennt bzw. gemäß § 26 c und § 26 d als 
ausscheidende Einkünfte v•erantfagt werden. Nur wenn 
die Eheg;atten dauernd getrennt leben und :deswegen 



getrennt zur Einkommensteuer veranilaigt werden, wirid 
von h~dem kirchensteuerpfHchHgen. Ehegatten unte:1; 
Zugr:u.nrdeilegung seiner Einkommensteuer (Lohn
steuer) die voillle Kirchensteuer er.hoben. Wird die 
Kirchensteuer nach der Vermögens.teuer bemessen 
µnd werden die Ehegatten· nicht zusammen. zrur Ver
mögensteuer v1eranlagt, so wü:rd y;on. j.eldem kirchen
$teuerpfüichti,g:en Ehegatten unter Zugrundetegung 
seiner festgesetzten Vermögensteuer :die vol1le Kirchen
steruer erhoben. 

(3) Bei Ehen unter Angehörigen der Evan:ge1:isch
lutherischen Kirche im Hamhurgii.!schen Staate und der 
Römisch-kiatholischen Gemeinde in Hambui.ig wird die 
Kirchensteuer, wenn. diie- Ehegatten zusammen veran
lagt werden, .in volter Höhe vom Ehemann: ·durch die 
Religionsgemeinscha·ft erhoben, zu der der Ehemann 
g.ehört. Das ·gleiche gilt, wenn ausscheidende Ein
künfte vorliiegen. Werden Ehegatten getrennt V;eran-
lagt, wird von j.edem Ehegatten unter Zugrun
deleg.ung seiner Einkommensteuer di.e volle . Kirchen
steiuer durch die ReHgionsg.emeinschaift erlhoben, der 
er angehört. 

§ 4 
Maßgebender Einkommensteuerabschnitt der 

veranlagten Steue1rpfüchtigen 
(1) Bei Steuerpflkhti1gen, die zur Einkommensteuer 

zu veranlag.en sind, wird die Kirchensteuer durch -das 
Finanzamt Ziugleich m:it der Einkommensteuer im 
Wege ,der Verarrlagung erhoben. 

(2) So1weit für -die Einkommensteuer e.in anderer 
Verianlagungsz1eitrarum ·gilt, ist dieser auch für 1die 
Kirchensteuer maßgeihend. 

§ 5 

Vorauszahlungen 
(1) Die Steuerpflichti·gien hahen in 1der gleichen 

Weise wie auf. 1die Einkommensteuer Vorauszahlun
gen a:uf die Kirchensteuer zu entrichten. 

(2) Bei Erhöhung oder Herabsetzung der Ei~kom
mensteuer-V1or.aus.z.a:h1ungen .sirnd die Kirchensteuer
Voraiusziaihlungen entsprechend festzusetzen. 

(3) Steuerpfüchtige, die .im Laufe ,d'es Kiirchensteuer
jahres kirchensteuerpiflichtig weriden, halben Kirchen
steuer-Vor aias1z,~hluU1gen nach den j ewei1igen Einkom
mensteuer-V orauszahilungen zu z.ahlen. 

§ 6 
Kirche1nsteuer bescheide 

der· veranlagten Steuerpflichtigen 
(1) Die nach § 4 .der Kirchensteuer zu verianla,gen

den Steuerpflichtigen erhalten einen Kirchensteuerbe
scheid. Auf die venanlagte Kirchensteuerschuld werden 
angerechnet 

a) ·diie für das Kirchensteuerjaihr entrichteten 
Kirchensteuer-Vorauszahlungen (§ 5), 

b) die -durch· Kirchensteuerabzug vom Arbeits
lohn gemäß § 7 einbehaltenen Beträge. 

(2) Ist die veran!Lagte Kirchensteuerschuld größer 
als cdie Z'li a iUTild b .g.enannten Beträge, so- ist der u n
terschiedshetrag innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe des Kirchensteuerbescheides zu entrichten 
(Abschilußzaihlung). 

(3) Ist die veranlagte KirchensteuerschuM kleiner 
·ails die Summe 1der Zlll :a und b genannten Beträge, so 
wird der UnterschiedS'betrag 111ach Beikannt.g,abe des 
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SteueribescheMes durch Aufrechnung oder Rückzah
lung ausg.egllichen. 

§ 7 

Kirchensteuerabzug für Lohnsteuerpflichtige 
Bei Steuerp.flichtig.en, die dem Steuerah:mg vom 

Arbeits·lohn untediegen, wird die Kirchensteuer von 
den Lohneinküriften dur·ch Zuschlag zur einzubehal
tenden Lohnsteuer erhoben. 

§ 8 

Abführung de, einbehaltenen Kirchensteuerbeträge 
(1) Der Arbeitgeber hat die eintbehahene Kirchen

steuer zu den gleichen Terminen wie die Lohnsteuer 
an das für ,ihn z.uständi.ge Finianzamt in bar oder 
durch Ülb.e11weisung ahzuführen. · 

(2) Der Arbeitgeher hat die von ihm einbehaltene 
Kirchensteuer im Loihn.konto gesondert fort1aiufend 
aufzuzeichnen und hei der Überweisung der Steuer 
gesondert a1ufaufüihren. 

§ 9 
Auswärtige Betriebstätte 

(1) Von a.lfon kirchens.teuerpflichti.gen Arbeitneh
mern, die zwar Angehörige der EvangeHsch-lutheri
sche-n Kirche 1im Hambiurgischen Sta:ate oder der Rö
misch-katholischen Gemeinde in H.amhung sind, bei 
denen aber idie Lohnsteuer infolge auswärts bdegener 
Ariheii:sstätte, auswärtigen Sitz•es. -der Betde'bsleltung 
oder ·aus anderen Gründen an 1ein nicht ,zum Bezirk 
der Oberfinanzdirektion Hamburg gehörendes Fi
nanzamt :albz1u:führen ist, wird die Kirchensteuer, so
weit -nicht ein KirchensteuerabZ:ug vom. Lohn an der 
·Betrie:bstätte durchgeführt ist, im Wege der Veran
lagung erhobene. §§ 5, 6 finden entsprechen-de An
wendung„ 

(2) A11beitgeber, die im Bezirk der Oberfinanzdi
rektion Hamburg eine· Geschäfts·stelle (Filiale oder 
ein Zweiggeschä:ft) unterhahen, sind verP'flichtet, 
Namen, Anschrift und Geburtsdatum der .in. dies·er · 
Geschäftsste]le beschäftigten, der Evangelisch-lutheri
schen Kirche im Hamburgi:schen Staate oder der Rö
m.isch-kathohschen. Gemeinde in Hamburg ·ang-ehö
renden Kirchensteuerpfüchtiigen, . deren Lohlllsteuer 
von einer !außerhalb des Bez-irks 1der Oberfinanzdi
rektion Hamburg belegenen Betriebstätte berechnet 
wird, der KirchensteuersteHe des Landeskirchenrats 
hinnen einem Monat nach dem 1. Janu!ar ibzw. hinnen 
einem Monat nach Beginn des Arbeiitsverhältnisses 
m.itzuteHen. 

§ )10 

Haftung des Arbeitgebers 
(1) So1weit 1die Kirchensteuer durch einen Zuschla.g 

zur Lohnsteuer erhoben wird, haftet :der Arbeitgeber 
für -die von ihm einzubehahenden Beträge· und für 
deren ordnungsmäßige Abführung in entsprechen.der 
Ailllwenrdlung des § 38 Einkommensteuergesetz. 

(2) Der Arbeitnehmer wi11d nur in den Fällen des 
§ 38 Abs. 3 Einkommensteuergesetz in Anspruch ge
nommen. 

(3) Ob und inwieweit im einzeilnen Falle die Be
stimmungen ii!ber den Steueraibzug vom Arbeitslohn 
ailllzuwen1den sind, entscheidet auf Anrufen eines.· der 
Beteiligten das Finanzamt d·er Betrieh:stätte. Gegen 
die Entscheidung des Finanzamts ist die BeschM'er<de 
an -die Oberfinanzdirektion Ham1burg gegeben. 



§ 11 

Beginn und Ende der Steuerpflicht 
(1) Wird. die Zugehörigkeit zur Evain1geHsch-luthe

rischen Kirche im Hamhur·gischen Staate oder der 
Römisch-katholischen Gemeinde in Hamburg im 
Laufe des Kirchensteuerjahres begründet (z. B. durch 
Eintritt oder Zuiziug), so beginnt die Kirchensteuer
pfiicht nach Ab[a:uif des Kalendermonats,· in dem die 
Zugehörigkeit begrürndet worden ist. Hört ·di;e Zuge
hörigkeit auf (durch To1d oder We.gzug), so endet 
die KirchelliSteuerpfioicht mit dem· Ablauf des K.alen
der-monats, in dem die Zugelhöri~gkeit we:gge.fa111len ist. 

(2) Im F:afil,e des Austritts aus rder Kirche endet die 
Kirchensteuerpfücht nach den jeweils gdtenden staat-
lichen Bestimmungen. · 

§ 12 
Reichtsmittel 

(1) Gegen die Heranziehung zur Kirchensteuer 
steht den veranilagten Einkommensteuerpfüchtigen 
und den Lohnstwerpflichtigen der Einspruch zu. 
Dieser. ist an das zuständige Finanzamt ZU' rkhten. 
Die Rechtmitte1frist beträgt einen Monat. Die Frist 
beginnt bei veranl1agten Kirchensteuerpf1khtigen mit 
dem Tage, an dem der Kirchensteueribescheid zuge
stel[t wird, bei Lohnsteuerp.füchtigen. mit dem letzten 
Tia·g· des Kailierrd:erm.onats, für den die KiTchensteuer 
.ein!hehallten worden ist. 

(2) Der Einspruch kann nicht .darauf gestützt wer
den, ,daß Einwendungen gegen die der. Kirchensteuer 
zu Grun1de liegende Bem•essungsgrundlage erhoben 
werden. Wird der für die Kirchensteuer maßgebende 
Einlmmmensteuer- bzw. Vermögensteuerbetrag nach
träglich (z; B. im R·echtsmittelv.erfahren ·oder infolge 
Nach- oder N euveranl1a1gung) geändert, so ändert sich 
o!hne weiteres die niach dem .abgeänderten Steuer
betrag .aufgegebene Kirchensteuerschuld entsprechend. 
Einer. besonderen Anfechtung der Kirchensteuer be
darf es in diesem Fa!lle nicht. 

(3) Gegen .den Einspruchsibescheid ist die Klage 
vor dem LarudesverwaJtungsgericht Hamiburg gegeben. 
Die Klliage muß .inner'hafü eines Monats n.ach Zustel
l1uinig des Einspruchslbescheides erhoben werden. 

§ 13 
Soweit in ·dieser Kirchensteuerord~ung nichts ande

res .gesagt ist, finden die für die Einkommensteuer 
jeweilig gehenden Vors·chriften sowie 1die Bestimmun
gen der Atbgaibenordnung und des Sterueranpas
sungsgesetzes entsprechende Anwendung. 

H am b u r g , den 19. Dezember 1957 

Der Landeskirchenrat 
H a g e m e i s t e r, V:iz.epräsident 

(450) 

. 3. Verordnung betr. Kirchensteuerfestsetzung 
für das Jahr 1958 

Die Landessynode hat in ihrer Sitmng ·am 12. De
zember 1957 °die folgende Verordnung tb:eschloss,en: 

§ 1 
Die ·nach .der Einkommensteuer zu bemessende Kir

chensteuer 1958 beträgt 8 v. H., für die im Lande 
Schleswiig-Ho;1s.tein gdegene Kirchengemeinde Geest
hacht 10 v. H. der Einkommen- (Loihn-)steuer 1958, 

mindestens aber jährlich DM 6,- (Mindestkirchen
steuer). In glaubens~erschiederten Ehen ist der volle 
Mindestbetrag zu zah:len. 

§ 2 
Steuerpfüchtige, die der Vera111lagung zur Einkom

mensteuer unteriliegen, ein1e Einkommensteuer aber 
nicht z.u entrichten haben, haben die· Minidestkirchen
steuer ebenfalls zu entrichten, wenn sich bei der Ver
anlagung in 
Steuer
klasse 

1 ein ·Gesamtbetrag der Einkünfte von mehr als jährlich DM 814,-
11 DM 1414,-

III/1 DM 2014,-
III/2 DM 2614,-
III/3 DM 3214,-
III/4 DM 3814,-
III/5 • DM 4414,-
ergeben hat. 

Bei mehr 3ils 5 Kindern sind für das 6. und je:des 
weitere Kind jte DM600,- dem Betra:gvon DM4414,
hinizuzurechnen. 

§ 3 

(1) Die Mindestkirchensteuer der Lohnsteuerpfl.ich
tigen beträgt bei täglichen. Lohn.Z:ahLungen 2 Pf, bei 
wöchentlichem Lohn~ahlungs:zeitr.aum 12 Pf urud bei 
monatlichem Lohn.zahlung~zeitraum 50 Pf. 

(2) · Lohnsteuerp.flichtige, die eine Lohnsteuer nicht 
zu entrichten haben, haben die Mindestkirchenste:uer 
ehenfaiHs zu entrichten, wenn der Arheitslohn (einschl. 
Sachibezüge) in 

Steuerklasse 

ii!b ersteigt. 

1 den Betrag von monatlich 
II 

III/1 
III/2 II 

HI/3 
Illf 4 n 

III/5 

DM 150,
• 200,-
11 250,
" 300,-
11 350,-
11 400,
• 450,-

Bei mehr alS 5 Kindern sind für das 6. und jedes 
weitere Kind je DM 50,- dem Betrag von DM 450,
hinzuzurec_hnep, 

(3) Die Mindestkirchensteuer wird durch ·den Ar
beitgeber vom Lohn e.inhehailten. Arbeitgeber, .die 
nicht im Abrechnungsverkehr mit dem Finanzamt 
stehen, haben die Mindes.tkirchensteuer unmittelbar 
an dje Kirchenhauptkasse Hamburg .abzuführen. Die 
Bestimmung des § 41 der Lorhnsteiuier-Durchführungs
verordnung, betr. Ab.füihrung der Lohnsteuer, gilt 
entsprechend. 

(4) Be.i mehreren Arbeitsverhältnissen ist 1die Min
destkirchensteuer nur von .dem Aribeitgeber einzube
halten, dem die 1. Lohnsteuerkarte vorliegt. 

§ 4 

(1) Kirchensteuerbeträge, die als Zuschlag zur ver
anlagten Einkommensteuer 1erh01ben werden, sind auf 
den nächst höheren voUen Deutsche-Mark-Betrag auf
zurunden . 

(2) Kirchensteuerbeträge, die als Zuschlag zur 
Lohnste1uer im Wege des Ahzugsv1erfa.hrens e·rhoben 
werden, sin·d bei der Berechnung nach ·der Jahres
lohnsteuertalbeHe auf den nächst höheren vo-Llen 
Deutsche-Mark-Betr:ag, bei mon:atliche·r Lohnzahlung 
auf 1den nächst höheren durch zehn teilbaren Pfennig
betrag, bei wöchentlicher LodmzaMung ,auf deri nächst 
höheren durch fünf teHbaren Pfennigbetrag, bei täg
licher Lohnzahlung auf einen vollen Pfennigbetrag 
aufzurunden. 

'1 



(3) Mindestkirchensteuer.heträge unterLiegen nicht 
der Aufrundwng. 

H am b ur g , .den 19. Dezem!her 1957 

(451) 

Der Landeskirchenrat 

H a.g e meister, V:i:z.epräsident 

4. Gesetz ~ur .Änderung des Kirchlichen 
Besoldungsgesetzes vom lO. März 1928 

(BescMuß der Landessynode vom 12. Dezember 1957) 

Di.enstj1a:hre 
1. u. 2. 
3. u. 4. 
5. u. 6. 
7. u. 8. 
9. 'll. 10. 

11. IU, 12. 
13. u. 14. 
15. u. 16. 
17. u. 18. 
19. u. 20. 
21. u. 22. 
23. u. 24. 
25. u. 26. 

Gruppe9 
DM 630,
.DM 660,
DM 690,
DM 720,
DM 750,
DM 780,
DM 810,
DM 840,
DM 870,
DM 900,
DM 930,
DM 960,
DM 990,-

§ 1 

Die Beso1dungsorchmnig (Anlage 1 zum KiirchHchen 
BesoMungs:gesetz) wüd wie folgt .geändert: 

Der Kopf der Gruppe 10 erihälH folgende Fiassitmg; 
Inspektoren1 ; Diakone nach 14 Dienstj1ahren als 

Diakon in Gr. 8. 

Der Kiopf der Gruppe 8 evhäilt folgende Fassung: 
. Der Kopf der Gr·üppe 11 erhä~t foil.gende Fassung: 

Oberinspektor.en1; · · 
Inspektoren.1 ; Di1akone nach 10 Dienstjahren als § 2 

Diakon. · · . ·, 

Neu ein.gefügt wird die BesoLd:ungsgruppe 9: 

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung, vom 1. Aipriil 1958 
in Kraft. 

Diakone 1aiuf Wii:d.ermf mit Zrusatzprüfung; Diakone 
mit Zusatzprilifung; 'K.irchenrendanten nach Bestehen 
der 2. Vierw.altungsprüfong und nach A!bla·uf der Tä
ti·gkeit ats. Kirchenhud:iiführer auf Widerruf. 

· H am h ur g , iden 19. Dezemlher 1957 
Der· Landeskirchenrat 

H a g e 111 e i s t e r , V:~z.epräsident 
(240) 

§ 1 5. Gesetz betreffend .Änderung des Gesetzes über 
die Anstellungsverhältnisse der Kircherimusiker in der 

Hamburgischejll Landeskirche ·vom 17. Juni 1939. 

(Beschluß der Laindessynode vom 12. Dezember 1957) 

Di1e Vergütungsordnung für Kirchenmusiiker (An
lage ~um Gesetz üiber die AnsteUunigs:\7,erhältnisse der 
Kfr.chenmusiker in der Haimhurgischen Landeskirche) 
(GVM 1939, Seite 63) erhä'1t folgende Fassung: 

Vergütungsordnung für Kirchenmusiker1 

Dienstjahre Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 
Kirrchenmus!iker mit dem Kkchenmus:iker mi1t dem Kkchenmusik~ mit mdnde- Kirchmus!i.ker mit dem Zeug. 
Zeugnis• der A-Prüfung an Zeugnis• der A-Prüfung und &tens dem Zeugndls der nis de·r C-Prüfung 
Hauptkirchen2, 8, 4); Kirdlen- 3jähr. prakt.!isdler 'fätiigkei.t. B-Prüfung 
.musiker mit dem Ze·ug•nis Kirchenmusriker mit dem 
der· A-Prüfung an: den ande· Leistungszeugnis• des. Lan-
ren KiJrchen . nadl Einord- de•skirdlenrats naod1 Ein· 
nung durch den La'll!de151- ordnung durch den Landes-

kirchen:i;a.t2, 5) kirchenr.ait:!) 

DM DM DM DM 
1. u. 2. 430,- 280,- 220,- 140,-
3. u. 4. 455,- 300,- 230,- 145,-
5. u. 6. 480,- 320,- 240,- 150,-
7. u. 8. 505,~ 340,- 250,- 155,-
9. u. 10. 530,- 360,- 260,- 160;-

11. u. 12. 555,- 380,- 270,- 165,-
13. u. 14. 580,-:- 400,- 280,- 170,-
15. u. 16. 605,- 420,- 290,- 175,-
17. u. 18. 630,- 440,- 300,.:.- 180,-
19. u. 20. 310,- 185,-
21. u. 22. 320,- -190,-

t) Di•e Kirchenmusdker erhalten vo;r Vollendung des 24. Lebensjahres eine Vergütung d·n Höhe von 90 0/0> dE!!l' Eiingangssibufe der betreffenden Ver
gütungisklasse. 

2) Voraussetzung fü'II dliie •Einorrdnlung is1t ·e1ine mindestens. 6jährtge 
0

TätigkeUi in ein.er Kiitichengemeinde (kirchenmus<ikalis•che Tätigkeit :außerhalb einer 
Gemeinde kann vom Laindeskirchenrat an!leredlnet we·rden)-. . 

1) In Einzelfällen kann der Landesk.dlrchen•r-at Sonderveirträ!lle ab~chließen. . 
') Sofen11 alib ei:iner Hauptkirdle zwei volle KirchenmusdkerstelJ.en vorhanden sdnd, dsit g·rundsätdich nur ~ne in die Klasse 1 einzustufen. 
5) Die Ei:n.o['dnung •Sietzl! eine überdurchschnittliche Leistung de·s Ki!rChenm usdklers und eine zur- !Entfaltung diesex besonderen Fähigkedit geeignete 

Wrkung~ä.tte VOIIBJUS·, . - · · · 

§ 2 H am b ur g , den 19. De:zierillber 1957 
. Dies·es Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. April 1958 
in Kraft. . - (230) 

Der Landeskirchenrat 
Hag em eiste r, Viiz.ep~äsiident 
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6. Verordnung betr. Anderung der Verordnung 
über die -Leistungsprüfung von Kirchenmusikern 

vom 24. November 1955 

l. 
Die Veroiidnun.g über .die Leistungsprüfung von 

Kirchenmusikern vom 24. N,ovemiber 1955 (GVM 1955 
S. 59; Rech~sque1len IV F 2) wird wi1~ folgt geändert: 

Ziffer 9 wird aufgehoben und durch folgende neue 
Ziffer 9 ersetzt: 

9. Auf Grund des Leistungs.z·eugnisses kann der 
Prüflii.ng nach insgesamt 6jähriger praktischer Tä
tigkeit in einer hamburgischen Kirchengemeinde 
oder Anstalt vom Landeskirchenrat in .die Klasse 2 
der Vergütungsordnung für Kirchenmusiil<.er ein
gestuft werden. 

über die Anrechnung anderweitiger kirchenmusi
kalischer Tätigkeit entscheidet der Landeskirchen
rat. 

II. 
Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. April 

1958 in Kraft. 
Hamburg, den 19. Deziemiber 1957 

Der Landeskirchenrat 

(231) 
H a g e m e i s t e r , Vizepräsident 

7. Gesetz betr. Aufhebung der Verordnung zur 
Sicherung des kirchlichen Haushalts 

vom 19. Januar 1932 
(Beschluß der Landessynode vom 12. Dezember 1957) 

Di1e Verordnung zur Sicherung des kiirchHchen 
Haushalts vom 19. Januar 1932 (GVM 1932, Seite 5; 
Rechtsquellen IV B la) wird mit Wirkung vom 1. 
April 1957 aufgehoben. 

H am b ur g, den 19. Dez;emlber 1957 

Der Landeskirchenrat 
H 1a g e m e i s t e r , Vizepräsident 

(240) 

IL Von der Landessynode 
B~schliisse aus de~ Sitzung der Landessynode 

vom 12. De1zember 1957 
Die Landessynode hat iin ihrer 57. Sitzung am 12. 

Deziember 1957 die niachstehenden Beschlüsse gefaßt: 
1. Vor Eintritt in :die Tagesordnung wurde folgende 

EntschHeßung einstimmig angenommen: 
Die Synode der Evangel1isch-lutheris.chen Kirche 
im Hamburgischen Staate stellt fest, daß im Mittel~ 
punkt der Verkündigung pfarrer Schmutzlers das 
Angebot des Fdetdens durch Jesus Ohr.istus, der 
umfassende Herrschaftsanspruch Gottes auf uns.er 
Lehen und die Verantwortung für Gerechtigkeit 
und Barmherz,igikeit stehen. 
Sie erklärt, daß die Verkündigung von Studenten
pfarrer Schmutzler und s1ein s.taatshürger'liches 
Ved1cÜten. dem christlichen Glauben gemäß sind 
keinen W.irderspruch zu .dem Verhalten eines 
chr.istlichen Staatsbürgers in Ost und West dar
stellen. 
Desha.Ib er klärt s.ie sich mit Studentenpfarrer 
Schmutzler solidarisch. ' 
Sie erwartet von denen, die d.ie Macht in der DDR 
ausüben, daß sie Pfarrer Schmutzler zu seinem 
Recht verheHen und in Freiheit setzen. Sie erbittet 
von a:llen Gliedern ihrer Kirche, daß sie die Ver
bind:ung zu den Brüdern. im Osten nach besten 
Kräften fördern. 

2. Präsident Dr. Ehlers wuride als Mitglied, Senats
syndikus Mestern als 1.. Stellvertreter und Stu-

dienrat Ernst Möller als 2. Stellvertreter in die 
2. Genem1synode der Vereinigten Evangelisch
Lutherischen Kirche' Deutschlands gewählt. 

3. Das Gesetz zur Änderung der Kirchensteuerord
nung der EvangeHsch-lutherischen Kirche im Harn- · 
burgische.n Staate vom 18. März 1947 wurde ange-:: 
nommen. (Siehe unter I) 

4. Die Veroridn:ung \betr. KirchensteuerEestsetzung für 
das Jahr 1958 wuride angenommen. (Siehe unter I) 

5. Das Gesetz zur Änderung des. Kirchlichen Besol
d ungsges,etzes. vom 10. März 1928 wurde ange
nommen. (Siehe unter I) 

6. Das Gesetz ihetref:fend Änderung des Gesetzes 
über die Anstellungsverhältnisse ·der Kiirchenmusi
ker in .der Hamlb.urgischen Landeskirche wurde 
angenommen. (Siehe unter I) 

7. Auf ein•en Dringlichkeitsantrag .des Landesküchen
rats wurde die Verordnung zur Sicherung des 
Kirchlichen Haushalts vom 19. Januar 1932 aufge;. 
hoben. (Siehe unter I) 

8. Die im Voransch!1a1g . der Kfrchienhauptkasse vor
gesehenen Mitteil „zur Verfügung für U nvorher
gesehenies" sind für das Rechnungsja:hr 1956 um 
weitere DM 30 000,- erhöht wotidm. 

Hamburg, den 19. Dezember 1957 

Der Landeskirchenrat 

(152) 
H a ·g e m e ;i s t e r , Vh·epräsident 

III. Verwaltungsanordnungen 
Anweisung für die Kirchenbuchführung . 

Der Landeskirchenrat hat ·am 31. Oktober 1957 die 
Neufassung der „An1wei.sung für die Kirchenlbuchfüh
'run.g" verabschiedet. 

Die Anweisung tritt an Stelle der bisher gültigen 
Fassung vom 1. Dezemiber 1927 mit Wirkung vom 
1. Januar 1958 in Kria.f t. 

Deli mit der Kfrchenibuchführung befaßten Stellen 
~.geht zu diesem Zeitpunkt die neugedruckte Anwei-

sung nebst Muster sämtlicher Formblätter und -einer 
übersieht üiber die hamburgischen Kirchenbücher zu~ 

Gleichz1e:itiig ist 1durch § 20 der N euf.assung die Ver
ordnung über das „Verzeichnis der Bestattungen in 
den Gemeinden" vom 23. Dez,emiber 1940 (GVM 1940~ 
S. 127; Rechtsquellen II R 40) ungühig geworden. 

Hamburg, den 19. Dezember 1957 

(320) 

Der Landeskirchenrat 
Hage meister, Viz,epräsident 



Seite. 53. 

IV. Aus der kirchlichen Arbeit 

V. Personalien 
1. Ausschreibungen 

2. Wahlen, Berufungen und Einführungen 

3. Beauftragungen, Ernennungen und V ersetzunge.n 

4. Zuweisungen von Lehrvikaren 

5. Dienstbeendigungen, Beurlaubungen 

6. Todesfälle 
Nachruf .für Pastor Dr. theot Hans Stökl 

; ·Pastor Dr. Hans Stökl, geb. iam 22. }uµj 19.03 in St. 
Pölten (Niederösterreich), ist nach kurzer schwerer 
Krankheit am 26 .. Juli 1957 in Köln V'erstorhen und 
wurde am 1. August 1957 auf dem Alten Friedhof in 
Hamhurg-Niendorf beigesetzt. 

Als Sohn eines österreichischen Pfarrers, der später 
als Senior qer Evangelischen Geme1inden in Wien 
amtioertie, hat er früh .das Schicks1a•l der Diaspora
gemeoinden und die besonderen Nöte· des Volkstums 
in dem Vielvölkerstaat der alten Doniaiumonarchie 
kennengelernt .. Bereits .als Gymnasii.ast hat er ein 
ha1bes Jahr in U ps:aLa v.erhracht; sein Studium führte 
ihn von Wien. aus · auch nach .den re1ichsdeutschen 
Universitäten Marburg/L. und Leipzig. 1923 arbeitete 
el,' in der Redaktion der „ Ostdeutschen Volksblätter" 
in Lemberg (Galizien). Nachdem er 1926 beide theo
logische Examina in Wi;en bestanden. hatte, promo
vierte er dort zum Dr. the.ol. mit einer Arbeit über 
Kirchenrecht. Nach der Orddnation ,amtierte er ein 
Jahr als Personalvikar in Wien und ging 1928 in den 
kirchlichen. AusfanJdsdienst nach Chile, wo •er als 
Pfarrer der deutschen Gemeinden. in P.uerto Monte 
und dann in Valp1ar.aiso bis. 1935 tätig war. In diesem 
Jahr kehrte ·er nach Europa -zurück und trat in den 
Dienst der Hamburgischen Landeskirche, .zunächst in 
Lan.genhom und ab 1. Mai 1931 in. St. Andreas, wo 
er ·bis zu seinem frühen Tode zwanzig Jahre lang idie 
erste BfarrsteHe innehatte. Im Janiuar 1941 wurde er 
zum Wehrdienst eingezogen und kam im August 1945 
nach seiner Entl1assung ·aus der Kriegsgefangenschaft 
in seine Gemeinde zurück. Unter seiner geistlichen 
Ffrhrung gewann die Gemeinde v·on St. Andreas ihre 
besondere Prägung; die· ilriturgische Zucht ·und FüUe 
des Gottesdienstes erschloß :das Verständnis für das 
durch mehr als ·ein Jahrhundert verschüttete Gut der 
Kirche, das die Gegenw.art mit den An.fangen. wie mH 
der Entfaltung der christlichen Gemeinde verbindet. 
Die Freude ·über :den wiederentdeckten Reichtum 
drückte sich eibenso in ,dem wachsenden Verlangen 
nach dem Sakr,aanent wie in einer .gesteigerten. Bereit
schaft zum di0akonischen Op-fer aus. Von Jahr zu Jahr 
stieg .auch die. Zcthl der W ochengottesdiienste, 1der 
Morgen- und ·Abendandachten, wie .auch der Ge
meindeglieder, 1die an der täglichen. Gebetsordnung 
teHna1hmen., :bis die Kirche· eine ber:genide Heimat war, 
und die Sakr-istei in großem Maße zur Stätte der 
Beichte würde. 

Als Prediger verfügte Dr. Stökl über eine lebendige 
Bildkraft der Sprrache -ebenso- wie über die· Fähigkeit, 
sich mit Gedank1en der Zeit, wenn nötig, auch mit 
ironischer Schärfe auseinanderzusetzen. Sicherlich kein 
bequemer Pastor, hat Dr. Stökl die fruchtbare Unruhe 
des Gew.issens verbreitet, die deshalb ll!icht zur Ver
zweiflung wurde, weil der Prediger stets. über die 
eigenen Grenzen hinaus auf den lebendigen Christus 
wies. 

ln der .Synode gehörte Pastor Stökl zu den mar
kanten Persönlichkeiten, deren Wort auch wenn es 
kriitisch war, gehört wurde, weil er stets auf die Mitte 
der Dinge zielte. In verschiedenen· Synodalausschüs
sen war Pastor Stökl ein gedankenreicher und kon
struktiver Mitarbeiter. Seine besondere Erlebnis.fähti.g
keit kam auch der Z1eitun.g „Die Kirche in Hamburg" 
z:ugute, für die er kleine, nicht ·gezeichnete, aber in 
ithrem Stil unverkennibare Beiträge schrieb, die das 
Geschehen des AUt.ags transparent machten und sei
nen veriborgenen Sinn erschlossen. Auf einer Urlaubs
reise in FrankreJch, von wo er s1eine letzten Beiträge 
schrieb, jä.h von schwerer Krankheit überfallen, ge
langte er noch )bis Köln, wo indes di1e rasch durchge
führte Oper.ation keine Rettung mehr bringen konnte. 
An seinem Grabe hat ·sich das Gebet seiner Familie 
miit ·dem sein1er Gemeinde v;ereinigt, daß dem Predi
ger des Evangeliums die himmlische Freude zuteil 
werden möge, von der· jeder Gottesdienst der Ge
meinde Christi ein Wiederschein auf dieser dunklen 
Erde ist. 
(203) 

Nachruf für Pastor Robert Stuewer 
In dem zu Ende gehenden Jahr·e starb plötzlkh 

und 1unerwartet .Pastor &o'bert Stuewer, ·zuletzt an St. 
J acobi. In .dieses Amt wuride er im Jahre 1925 vom 
Kii.rchenvorstand gewählt und vom Landeskirchenrat 
berufen, nach.dem er vorher in St. Nikolai als Hilfs
prediger und im Kirchspiel St. Katharinen a1ls Ge
meindepastor (Beziirk Stephan-Kempe) tätig war. 
Neben s•einem Dienst in der Kirchengemeinde St. 
J acobi versah Pastor Stuewer das derzeit.ige· · Presse·
amt. Auch im Evangelischen Elternbund und in dem 
Bürgervereirnswesen setzte Pastor Stuewer seine Kraft 
ein. In ·.den Zeiten des Kirchentk:amipf:e.s hoffte ·er, nach 
seinen e·igenen Worten, in der Bewegung Deutscher 
Christen bed der Schaffung eiruer Reichskirche für die 
Bewahrung hamlburgischer Tr.adition bei Gelegenheit 
mit ·eintreten zu können. Auch er gehörte zu den 
Enttäuschten. Besonders in den Jahren nach dem letz
ten Kriege hat Pastor Stuewer hä!ufig auf dem Ohls
dorfer F1'iedhof Dienst getan. In diesem letzten Jahr
zelhnt hat er auch besonders schwer an 1d:em getragen, 

· w.as :iihm in seinem persönlichen 'Leben auferlegt war. 
Pastor Friedrich Robert Erwin Stuewer, geb. am 12. 
April 1892 in Hamburg, besuchte die Gelehrtenschule 
des Johanneums und legte nach dem Studium in 
Heidelberg und Berlin seine heiden Examina in Ham
burg ·ab. Pastor Ernst Dietze hat de:m Heimgegan
genen den Nachruf gehalten. 
(203) . 
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VI. Mitteilungen 

VII. Berichtigungen 
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